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Rechtssache 10/78

Leitsätze

1. Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer — gemeinschaftsrechtliche Regelung —
persönlicher Anwendungsbereich — Staatsangehörige eines Mitgliedstaats — Zeit
punkt, zu dem das Erfordernis der Staatsangehörigkeit vorliegen muß

(Verordnung Nr. 1408/71 des Rates, Art. 2 Abs. 1)

2. Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer — gemeinschaftsrechtliche Regelung —
Inkrafttreten — davor zurückgelegte Versicherungszeiten — Berücksichtigung — Er
fordernis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats

(Verordnung Nr. 1408/71 des Rates, Art. 2 Abs. 1 und Art. 94 Abs. 2)

1. Das in Artikel 2 Absatz 1 der Verord

nung Nr. 1408/71 aufgestellte Erfor
dernis der Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaats ist in unmittelbarem
Zusammenhang mit den von dem Ar
beitnehmer zurückgelegten Beschäfti
gungszeiten und nicht im Zeitpunkt
der Stellung des Leistungsantrags zu
prüfen.

2. Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 94 Ab

satz 2 der Verordnung Nr. 1408/71
sind dahin auszulegen, daß sie für

die Feststellung des Anspruchs auf
Leistungen nach dieser Verordnung
die Berücksichtigung aller Versiche
rungs-, Beschäftigungs- und Wohn
zeiten, die nach den Rechtsvorschrif
ten eines Mitgliedstaats vor Inkraft
treten dieser Verordnung zurückge
legt worden sind, unter der Voraus
setzung gewährleisten, daß der Wan
derarbeitnehmer zur Zeit ihrer Zu

rücklegung Staatsangehöriger eines
Mitgliedstaats gewesen ist.

In der Rechtssache 10/78

betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Sozial
gericht Gelsenkirchen (3. Kammer) in dem vor diesem anhängigen Rechts
streit
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